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VORLAGE Nr. 4-2057/14-KT

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge der Fachausschüsse

Kreisausschuss 25.08.2014
Kreistag 01.09.2014

Betr.: Beschluss des Kreistages über die Gültigkeit der Wahl
Vorprüfung des Wahleinspruches von Herrn Elwin Schulze
vom 25. Mai 2014 zur Kreistagswahl am 25. Mai 2014

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag trifft gemäß § 57 Abs. 1 i.V.m. § 55 Abs. 2 des Gesetzes über die
Kommunalwahlen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz -
BbgKWahlG) folgende Wahlprüfungsentscheidung:

Die Einwendungen gegen die Wahl sind nicht begründet und werden zurückgewiesen.
Die Wahl ist gültig.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Luckenwalde, den 12. August 2014

Wehlan
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Sachverhalt:

Die Wahlprüfung bildet den Abschluss des Wahlverfahrens und obliegt gemäß § 56 Absatz 1
Brandenburger Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) der neu gewählten Vertretung. Der
Kreistag entscheidet über die Wahleinsprüche sowie über die Gültigkeit der Wahl von Amts
wegen. Die Verhandlungen dazu sind in öffentlicher Sitzung zu führen.

Die Aufgabe der Vorprüfung von Wahleinsprüchen wurde mit Beschluss 4-1955/14-KT des
Kreistages vom 23. Juni 2014 dem Kreisausschuss übertragen.

Mit Schreiben vom 25. Mai 2014 (Posteingang 27. Mai 2014) hat Herr Elwin Schulze,
wohnhaft in Görsdorf 17, 15936 Dahmetal, Einspruch gegen die Kreistagswahl vom 25. Mai
2014 bei der Kreiswahlleiterin eingereicht (Anlage 1).
Die vom Gesetzgeber gemäß § 55 Abs. 6 BbgKWahlG geforderte Stellungnahme der
Kreiswahlleiterin zum Wahleinspruch liegt dazu vor (Anlage 2).

Bei seiner Entscheidung kann sich der Kreistag auf die Überprüfung der Kreiswahlleiterin und
deren Stellungnahme verlassen. Er ist nicht verpflichtet, in jedem Fall Einzelfragen selbst zu
klären.

Gemäß § 57 Abs.1 BbgKWahlG kann der Kreistag nur eine der folgenden
Wahlprüfungsentscheidungen treffen:

1. „Einwendungen gegen die Wahl liegen nicht vor. Die Wahl ist gültig.“

Die Beschlussfassung der Wahlprüfungsentscheidung zu Nr. 1 ist durch den Kreistag
aufgrund des vorliegenden Wahleinspruches objektiv nicht möglich.

2. „Die Einwendungen gegen die Wahl sind unzulässig oder nicht begründet und werden
zurückgewiesen. Die Wahl ist gültig.“

Aus der Stellungnahme der Kreiswahlleiterin geht hervor, dass der Einspruch des Herrn
Schulze zwar zulässig, jedoch nicht begründet ist. Der Kreistag könnte sich der
Stellungnahme anschließen und folgende Wahlprüfungsentscheidung treffen:

„Die Einwendungen gegen die Wahl sind nicht begründet und werden
zurückgewiesen. Die Wahl ist gültig.“

3. „Die Einwendungen gegen die Wahl sind begründet. Die ihnen zugrunde liegenden
Tatsachen haben das Wahlergebnis nicht oder nur unwesentlich beeinflusst. Die
Wahl ist gültig.“

Aus der Stellungnahme der Kreiswahlleiterin geht hervor, dass der Einspruch des Herrn
Schulze nicht begründet ist, sodass diese Entscheidung nicht getroffen werden könnte.

Die Beschlussfassung der Wahlprüfungsentscheidung zu Nr. 3 setzt voraus, dass der
Kreistag ausführt, warum der Wahleinspruch begründet ist und inwieweit der angeführte
Tatbestand im Einspruch das Wahlergebnis nicht oder nur unwesentlich beeinflusst hat.

4.



Vorlage: 4-2057/14-KT  Seite 3 / 3

„Die Einwendungen gegen die Wahl sind sämtlich oder zum Teil begründet. Die den
begründeten Einwendungen zugrunde liegenden Tatbestände sind so schwerwiegend,
dass bei einer einwandfreien Durchführung der Wahl ein wesentlich anderes
Wahlergebnis zustande gekommen oder festgestellt worden wäre. Es wird

a) das Wahlergebnis neu festgestellt oder berichtigt oder
b) die Wahl ganz oder teilweise für ungültig erklärt.“

Aus der Stellungnahme der Kreiswahlleiterin geht hervor, dass der Einspruch des Herrn
Schulze nicht begründet ist.

Durch den Kreistag müsste deshalb bei Fassung der Wahlprüfungsentscheidung zu Nr. 4
nachvollziehbar begründet werden, weshalb der durch Herrn Schulze angeführte Tatbestand
schwerwiegend war und sich wesentlich auf das Wahlergebnis ausgewirkt hat.

Herr Schulze fordert, die Wahl für ungültig zu erklären und zu einem späteren Zeitpunkt zu
wiederholen.
Bei einer Entscheidung, ob die Wahl ganz oder teilweise für ungültig erklärt wird, ist der
Grundsatz der Mandatserheblichkeit eines Wahlfehlers zu beachten. Dieser dient dem
Zweck, die Wahl möglichst aufrecht zu erhalten (Wahlbestandssicherung). Eine
Ungültigkeitserklärung würde zum Beispiel in Betracht kommen, wenn eine unzulässige
Wahlbeeinflussung vorgelegen hat. Der Grundsatz der Mandatserheblichkeit ist dann berührt,
wenn ohne die beanstandete Wahlbeeinflussung eine andere Zusammensetzung des
Kreistages möglich gewesen wäre.

Bei der Wahlprüfungsentscheidung ist immer der Grundsatz des geringstmöglichen
Eingriffes in das festgestellte Wahlergebnis zu beachten.

Die durch den Kreistag getroffene Wahlprüfungsentscheidung ist gemäß § 58 Abs. 1
BbgKWahlG den Beteiligten (Elwin Schulze und Kreiswahlleiterin) und der Aufsichtsbehörde
binnen zwei Wochen schriftlich und mit einer Begründung sowie einer
Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen.


